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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Massagekopf, umfassend ein Gehäuse, ein eine Massage-
oberfläche aufweisendes flexibles Massageelement sowie ein Kupplungselement, welches mit 
einem Antriebselement antriebsmäßig verbindbar ist. 

[0002] Die Erfindung betrifft weiters ein Massagegerät, umfassend einen erfindungsgemäßen 
Massagekopf sowie ein mit dem Massagekopf verbundenes Griffelement, welches ein mit dem 
Kupplungselement antriebsmäßig verbundenes Antriebselement aufweist. 

[0003] Massageköpfe der eingangs genannten Art werden insbesondere zur Massage von 
Körperteilen verwendet, indem diese eine mechanische Beaufschlagung von Haut, Bindegewe-
be und Muskulatur verursachen. Die Massageoberfläche wird in Kontakt mit der Haut gebracht 
und so bewegt, dass die Massageoberfläche mechanisch auf die Haut, das Bindegewebe und 
die darunter liegende Muskulatur einwirkt. Die mechanische Einwirkung kann bspw. durch 
Rotation oder axiale Bewegungen erfolgen. Durch solche Massagen wird das Wohlbefinden der 
Person verbessert und die Muskelrelaxation gefördert. 

[0004] Massageköpfe werden üblicherweise mithilfe eines in einem Griff angeordneten Elekt-
romotors angetrieben. Die benötigte Energie wird von eingebauten Batterien oder über ein 
elektrisches Kabel vom Stromnetz bereitgestellt. Solche Massagegeräte sind transportabel und 
können zur Selbstmassage genutzt werden. 

[0005] Massageköpfe sind meistens fest mit einem Griff und mit einer Antriebseinheit verbun-
den. In manchen Fällen sind der Massagekopf und der Griff auch lösbar verbunden, bspw. um 
unterschiedliche Aufsätze für einen Griff nutzen zu können. 

[0006] Herkömmliche Massagegeräte weisen ein Massageglied auf, das axial verschoben 
werden kann und dadurch Druck auf die Haut ausübt. Dies hat den Nachteil, dass die Massage 
punktuell beschränkt ist und das Massagegerät daher laufend über die Haut bewegt werden 
muss, um eine möglichst gleichmäßige Massagewirkung auf der Haut zu erzielen. 

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, einen Massagekopf der eingangs genannten 
Art dahingehend zu verbessern, dass die Massagewirkung verbessert wird. Insbesondere soll 
die Gleichmäßigkeit der Massage im Bereich der Massageoberfläche erhöht werden. 

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß eine Mehrzahl von Massagegliedern 
vorgesehen, die in zumindest einer Richtung von einer ersten in eine zweite Position bewegbar 
angeordnet sind und in der zweiten Position mit dem Massageelement zur lokalen Auslenkung 
der Massageoberfläche zusammenwirken, und dass das Kupplungselement im angetriebenen 
Zustand derart mit der Mehrzahl von Massagegliedern zusammenwirkt, dass die Massageglie-
der zeitlich versetzt zueinander von der ersten in die zweite Position bewegt werden. Es ist also, 
im Betrieb, eine gemeinsame Massageoberfläche zwischen den zumindest zwei Massageglie-
dern und der Haut angeordnet. Durch diese Anordnung ist es möglich, die Massageglieder über 
einen großen Teil oder die gesamte Erstreckung des Massageelements zu verteilen, sodass 
über die Massageoberfläche eine gleichmäßige Massagewirkung erzielt wird. 

[0009] Die Geschwindigkeit der Bewegung zwischen der ersten und der zweiten Position kann 
bevorzugt verändert werden, um den Massagekopf besser an die Bedürfnisse des Benutzers 
anpassen zu können. Weiters kann bevorzugt die Lage der ersten und/oder zweiten Position 
verändert werden, um den Druck der Massageglieder zu variieren. 

[0010] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Massageglieder zur Hin- und Herbewegung zwi-
schen der ersten und der zweiten Position translatorisch geführt sind. Die Massageglieder üben 
hierbei einen Druck auf die Massageoberfläche aus, der bevorzugt im Wesentlichen senkrecht 
zur Massageoberfläche und zur Haut ist. Dadurch wird eine pulsierende Massageoberfläche 
bereitgestellt und eine Klopfmassage der Haut erzielt. 

[0011] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass das Kupplungselement einen rotierend antreib-
baren Drehteller mit Erhebungen, insbesondere Rampen, umfasst, die beim Auflaufen auf die 
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Massageglieder zur Verlagerung derselben in die zweite Position mit diesen zusammenwirken. 
Dieser Aufbau stellt eine einfache und effiziente Lösung dar, um die Bewegung der Massage-
glieder zu bewirken. Die durch einen Motor, insbesondere Elektromotor bereitgestellte Rotati-
onsbewegung kann direkt zum Antrieb des Drehtellers genutzt werden. Die bevorzugt rotations-
fest angeordneten Massageglieder werden durch die Erhebungen von der ersten Position in die 
zweite Position und anschließend wieder in die erste Position geführt. Die ebene Fläche des 
Drehtellers entspricht der ersten Position und die Erhebungen entsprechen der zweiten Positi-
on. Hierbei sind bevorzugt Rückstellelemente vorgesehen, um das Führen von der zweiten 
Position in die erste Position zu unterstützen. Bevorzugt wird das die Massageoberfläche auf-
weisende flexible Massageelement als Rückstellelement genutzt. Alternativ können zusätzliche 
Rückstellelemente verwendet werden, bspw. Federelemente. 

[0012] Die Erhebungen weisen bevorzugt eine, besonders bevorzugt zwei Rampen auf, die 
derart angeordnet sind, dass die Massageglieder während der Rotation des Drehtellers über die 
erste Rampe auf die Erhebung geführt werden und über die zweite Rampe von der Erhebung 
zurück auf den Drehteller geführt werden. Die Erhebungen haben hierbei bevorzugt in der 
Draufsicht die Form eines Kreissektors. 

[0013] Um die Massageglieder an ihrer Position zu halten, sind bevorzugt Führungselemente 
vorgesehen. Diese können bspw. mit dem Massageelement verbunden bzw. einstückig mit dem 
Massageelement ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich können auch am Gehäuse ange-
ordnete Führungselemente vorgesehen sein, bspw. eine oder mehrere unterhalb des Massa-
geelements angeordnete Platte mit Ausnehmungen für die Massageglieder. Bei einer Anord-
nung mit einem Drehteller ist diese Platte daher zwischen dem Massageelement und dem 
Drehteller angeordnet. 

[0014] Um eine besonders gleichmäßige Massage bewirken zu können, ist bevorzugt vorgese-
hen, dass die Erhebungen in Umfangsrichtung des Drehtellers verteilt angeordnet sind, insbe-
sondere in einem Abstand von 90° oder 180°. Dadurch wird sichergestellt, dass die Massage-
glieder sich abwechselnd in der zweiten Position befinden bzw. in diese bewegt werden. 

[0015] Um die Massagewirkung zu verfeinern, ist bevorzugt vorgesehen, dass die Erhebungen 
in voneinander verschiedenem radialen Abstand von der Rotationsachse des Drehtellers ange-
ordnet sind. Dadurch können zwei oder mehr Reihen von Massagegliedern bewegt werden. 

[0016] Hierbei ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass in einem ersten radialen Abstand von 
der Rotationsachse des Drehtellers angeordnete Erhebungen zu in einem zweiten radialen 
Abstand von der Rotationsachse des Drehtellers angeordneten Erhebungen im Umfangsrich-
tung versetzt angeordnet sind. Diese Ausführung ermöglicht es, dass in einem ersten radialen 
Abstand von der Rotationsachse angeordnete Massageglieder abwechselnd zu in einem zwei-
ten radialen Abstand von der Rotationsachse angeordneten Massagegliedern bewegt werden 
können. 

[0017] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zumindest zwei Massageglieder entlang einer ersten 
kreisförmigen Linie angeordnet sind. Die zumindest zwei Massageglieder sind hierbei so ange-
ordnet, dass sie abwechselnd in die zweite Position bewegt werden. Diese Anordnung ist ins-
besondere bevorzugt, wenn ein Drehteller mit Erhebungen zur Bewegung der Massageglieder 
vorgesehen ist. Hierbei laufen die Massageglieder abwechselnd auf die Erhebungen auf und 
werden somit abwechselnd in die zweite Position gebracht. 

[0018] Besonders bevorzugt ist hierbei vorgesehen, dass zumindest zwei weitere Massageglie-
der entlang einer zweiten kreisförmigen Linie angeordnet sind, die um die erste kreisförmige 
Linie konzentrisch verläuft. Hierbei können die einzelnen Massageglieder regelmäßig angeord-
net sein, also einen im Wesentlichen gleichen Abstand in Umfangsrichtung zwischen den ein-
zelnen Massagegliedern aufweisen. Dadurch wird eine angenehme, gleichmäßige Bewegung 
der Massageoberfläche erzielt. 

[0019] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass die Massageglieder in einer zur Rotationsachse 
des Drehtellers parallelen Richtung translatorisch zwischen der ersten und der zweiten Position 
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geführt sind. Dadurch kann die durch die Erhebungen bereitgestellte Bewegung vollständig 
ausgenutzt werden und eine einfache Konstruktion der Vorrichtung wird ermöglicht. 

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Kupplungselement 
einen Rotationsantrieb für den rotierenden Antrieb zumindest eines der Massageglieder auf-
weist oder ausbildet. Diese Rotation kann die Bewegung zwischen der ersten und der zweiten 
Position bewirken oder eine zusätzliche Bewegungskomponente der Massageglieder darstellen. 

[0021] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Massageglieder zur Hin- und Herbewe-
gung zwischen der ersten und der zweiten Position translatorisch geführt sind und dass wenigs-
tens eines der Massageglieder zusätzlich um eine in Richtung der Hin- und Herbewegung 
verlaufende Rotationsachse rotierend gelagert ist. Hierbei werden also gleichzeitig eine transla-
torische und eine rotatorische Bewegung bereitgestellt, sodass die Massagewirkung erhöht 
wird. 

[0022] Ein einfacher und effizienter Aufbau sieht hierbei vor, dass das zumindest eine Massa-
geglied als Zahnrad ausgebildet ist, das bevorzugt so angeordnet ist, dass es von einem Zahn-
rad des Kupplungselements angetrieben werden kann. 

[0023] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass das als Drehteller ausgebildete Kupplungsele-
ment einen innen verzahnten Zahnkranz aufweist, der mit dem wenigstens einen als Zahnrad 
ausgebildeten Massageglied kämmt. Die Zahnräder sind hierbei in Richtung senkrecht zur 
Rotationsachse bevorzugt fest angeordnet, d.h. um eine starr angeordnete Rotationsachse 
rotierbar gelagert und können ausschließlich rotiert bzw. translatorisch entlang der Rotations-
achse bewegt werden. Die Rotationsachse bilden bevorzugt die translatorische Führung der 
Massageglieder aus. Der Zahnkranz ist bevorzugt mit dem Drehteller gekoppelt, sodass er mit 
der gleichen Geschwindigkeit wie der Drehteller rotiert. Dadurch wird der Antrieb des Kupp-
lungselements einfach gehalten. Alternativ kann der Zahnkranz vom Drehteller entkoppelt sein 
und mit einer anderen Geschwindigkeit und/oder in die Gegenrichtung rotieren. 

[0024] Eine weitere bevorzugte Ausführung sieht vor, dass das wenigstens eine mit dem Zahn-
kranz des Drehtellers verzahnte Massageglied mit einem weiteren als Zahnrad ausgebildeten, 
radial weiter innen angeordneten Massageglied verzahnt ist. Dadurch wird die Rotationsbewe-
gung vom Zahnkranz des Drehtellers auf ein erstes Zahnrad übertragen und von diesem auf ein 
zweites Zahnrad. Bevorzugt ist das zweite Zahnrad mit einem dritten, als Massageglied ausge-
bildeten, radial weiter innen angeordnete Zahnrad verzahnt, um die vom ersten Zahnrad über-
tragene Rotation auch auf das dritte Zahnrad zu übertragen. Diese Übertragung der Rotations-
bewegung von einem Zahnrad auf das nächste erlaubt eine konstruktiv einfache Ausführung, 
weil lediglich ein einziger Zahnkranz zur Übertragung auf eine Vielzahl von als Zahnräder aus-
gebildete Massageglieder nötig ist, wobei die einzelnen Zahnräder nicht alle direkt mit dem 
Zahnkranz verzahnt sein müssen. Weiters wird dadurch auf einfache Art sichergestellt, dass die 
Zahnräder mit der gleichen Geschwindigkeit rotieren, wodurch die Massagebewegung gleich-
mäßiger und damit angenehmer wird. 

[0025] Um die Rotationsbewegung auf das Massageelement zu übertragen, ist bevorzugt vor-
gesehen, dass das wenigstens eine rotierend gelagerte, bevorzugt als Zahnrad ausgebildete 
Massageglied, und ggf. das weitere als Zahnrad ausgebildete Massageglied einen exzentrisch 
angeordneten Fortsatz aufweist, der mit dem Massageelement zur lokalen Auslenkung der 
Massageoberfläche zusammenwirkt. Dadurch wird eine Rotationsbewegung über das Massa-
geelement auf die Haut des Benutzers übertragen. Der Fortsatz kann bspw. zylindrisch, quader-
förmig oder kugelförmig ausgebildet sein. 

[0026] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass zumindest eines der Massageglieder die Form 
eines Ringsegments aufweist. 

[0027] Dadurch kann insbesondere der durch eine kreisförmige Anordnung der Massageglieder 
zur Verfügung stehende Raum bestmöglich ausgefüllt werden, sodass eine gleichmäßigere 
Massagewirkung erzielt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn zwei oder mehr Reihen von 
Massagegliedern konzentrisch angeordnet sind. 
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[0028] Alternativ kann vorgesehen sein, dass zumindest eines der Massageglieder die Form 
eines Segmentes eines Ovals aufweist. 

[0029] Um die Massagewirkung des Massageelements zu erhöhen, ist bevorzugt vorgesehen, 
dass die Massageoberfläche Erhebungen, insbesondere Noppen aufweist. Die Erhebungen 
sind bevorzugt abgerundet ausgebildet, um auf der Haut des Benutzers als angenehm empfun-
den zu werden. 

[0030] Das Massageelement besteht bevorzugt im Wesentlichen aus einem Silikon. Silikon ist 
ein gut geeignetes Material, welches einerseits gut hautverträglich ist und andererseits die für 
das Massageelement nötige Flexibilität aufweist. 

[0031] Weiters ist erfindungsgemäß ein Massagegerät vorgesehen, umfassend einen erfin-
dungsgemäßen Massagekopf sowie ein mit dem Massagekopf verbundenes Griffelement, 
welches ein mit dem Kupplungselement antriebsmäßig verbundenes Antriebselement aufweist. 
Der Massagekopf kann hierbei fest mit dem Griffelement verbunden sein und bspw. ein ge-
meinsames, insbesondere einstückiges Gehäuse aufweisen. Alternativ ist bevorzugt vorgese-
hen, dass der Massagekopf mit dem Griffelement lösbar verbunden ist, wobei das Kupplungs-
element im verbundenen Zustand mit dem Antriebselement antriebsmäßig verbunden ist und 
durch dieses antreibbar ist. Eine solche Ausbildung hat den Vorteil, dass das Griffelement 
zusätzlich genutzt werden kann, um andere Aufsätze, bspw. Schneidaufsätze zum Haare-
schneiden oder Rasieren, anzutreiben. Hierbei wird also lediglich ein Griffelement für mehrere 
Aufsätze, darunter ein Massagekopf, genutzt, sodass die Anzahl der für die Körperpflege erfor-
derlichen Geräte reduziert werden kann. 

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestell-
ten Ausführungsbeispiels näher erläutert. In dieser zeigt Fig. 1 eine schematische Darstellung 
eines erfindungsgemäßen Massagegeräts, Fig. 2 eine erste Ansicht eines erfindungsgemäßen 
Massagekopfes, Fig. 3 eine zweite Ansicht eines erfindungsgemäßen Massagekopfes, Fig. 4 
einen Schnitt durch eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Massagekopfes, Fig. 
5 eine weitere Ansicht einer ersten Ausführungsform des Massagekopfes, Fig. 6 eine weitere 
Ansicht der ersten Ausführungsform der Erfindung und Fig. 7 eine Ansicht einer zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Massagekopfes. 

[0033] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Massagegerät, umfassend einen Massagekopf 1 
und ein Griffelement 2 im miteinander verbundenen Zustand dargestellt. Der Massagekopf 1 
weist ein Massageelement 3 mit einer Massageoberfläche sowie ein Gehäuse 4 auf. Im darge-
stellten, verbundenen Zustand ist das nicht sichtbaren Antriebselement im Griffelement mit dem 
ebenfalls nicht sichtbaren Kupplungselement im Massagekopf 2 antriebsmäßig verbunden. 

[0034] In den Fig. 2 und 3 ist das Massageelement 1 ohne das Griffelement 2 dargestellt. Wie 
aus Fig. 2 ersichtlich, weist das Massageelement 3 an der Massageoberfläche eine Vielzahl 
von Noppen auf, um die Massagewirkung zu unterstützen. In Fig. 3 sind Verbindungsmittel zum 
antriebsmäßigen Verbinden des Massagekopfes 1 mit dem Griffelement 2 ersichtlich, wobei 
insbesondere ein Eingriffsteil der Kupplung 5 zur Verbindung mit einem im Griffelement ange-
ordneten Antriebselement ersichtlich ist. Die Kupplung 5 ist in der dargestellten Ausführungs-
form ausgebildet, um durch das Antriebselement in Rotation versetzt zu werden. 

[0035] In Fig. 4 ist ein Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Massagekopf 1 gemäß einer 
ersten Ausführungsform dargestellt. Die Kupplung 5 umfasst einen Drehteller 6 und ist so an-
geordnet, dass die vom Antriebselement bereitgestellte Rotationsbewegung auf den Drehteller 
6 übertragen wird. Die Drehbewegung ist schematisch durch den Pfeil 14 bezeichnet. Der Dreh-
teller 6 umfasst mehrere Erhebungen (siehe Fig. 5), die mit oberhalb des Drehtellers 6 ange-
ordneten Massagegliedern 7 zusammenwirken, um die Massageglieder 7 translatorisch parallel 
zur Rotationsachse des Drehtellers 6 zwischen einer ersten und einer zweiten Position entlang 
der Pfeile 15 zu verschieben. Die Massageglieder 7 rotieren somit nicht mit dem Drehteller 6 
mit. In der zweiten Position wirken die Massageglieder 7 so mit dem Massageelement 3 zu-
sammen, dass das Massageelement 3, insbesondere die Massageoberfläche lokal im Bereich 
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des jeweiligen Massageglieds 7 ausgelenkt wird. Dadurch wird im Betrieb eine pulsierende 
Massageoberfläche bereitgestellt, die eine gute Massagewirkung für die Haut zur Verfügung 
stellt. In der dargestellten Ausbildung sind drei Reihen konzentrisch um die Rotationsachse des 
Drehtellers angeordnete Massageglieder 7 vorgesehen. Jede Reihe umfasst eine Mehrzahl, 
insbesondere vier, als Ringsegmente ausgebildete Massagegliedern 7. 

[0036] In Fig. 5 sind die Massageglieder 7 sowie das Massageelement 3 nicht dargestellt. Der 
Drehteller 6 weist Erhebungen 8,9,10 auf, die jeweils eine vorauseilende und eine nacheilende 
Rampe 11 an den Seiten sowie einen im Wesentlichen ebenen Mittelabschnitt 12 aufweisen. 
Die Erhebungen 8,9,10 sind jeweils in Umfangsrichtung des Drehtellers um 180° versetzt ange-
ordnet, liegen also einander jeweils diametral gegenüber. Die Erhebungen 8 sind entlang einer 
ersten kreisförmigen Linie in einem ersten radialen Abstand von der Rotationsachse des Dreh-
tellers 6 angeordnet, die Erhebungen 9 sind entlang einer zweiten, um die erste kreisförmige 
Linie konzentrisch verlaufenden kreisförmigen Linie angeordnet, wobei die Erhebungen 9 je-
weils um 90° zu den Erhebungen 8 in Umfangsrichtung versetzt angeordnet sind. Die Erhebun-
gen 10 sind auf einer dritten, um die erste und zweite kreisförmige Linie konzentrisch verlaufen-
den kreisförmigen Linie angeordnet, wobei die Erhebungen 10 in Umfangsrichtung des Drehtel-
lers 6 auf gleicher Höhe wie die Erhebungen 8 liegen. Die Erhebungen 8,9,10 wirken jeweils mit 
den Massagegliedern 7 zusammen, die im gleichen Abstand von der Rotationsachse des Dreh-
tellers 6 angeordnet sind. Durch diese Anordnung der Erhebungen 8,9,10 wird abwechselnd 
zuerst ein Massageglied 7 der ersten und dritten Reihe und anschließend ein Massageglied 7 
der zweiten Reihe in die zweite Position gebracht, in der die Massageoberfläche ausgelenkt 
wird. 

[0037] In Fig. 6 sind die Massageglieder 7 dargestellt. In dieser Ausführung sind die Massage-
glieder 7 kreisförmig entlang dreier konzentrischer Kreislinien angeordnet, wobei jeweils vier 
Massageglieder 7 auf einer Kreislinie liegen. Mithilfe der unterhalb der Massageglieder 7 ange-
ordneten Drehplatte 6 werden die Massageglieder 7 abwechselnd translatorisch zwischen einer 
ersten und einer zweiten Position bewegt, um mit dem nicht dargestellten Massageelement 
zusammenzuwirken. 

[0038] In Fig. 7 ist eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Massagekopfes 1 
dargestellt. Im Unterschied zur Ausführung gemäß Fig. 4 sind die Massageglieder 7 als Zahn-
räder ausgebildet und können nicht nur translatorisch mithilfe des Drehtellers 6 zwischen einer 
ersten und einer zweiten Position bewegt werden, sondern zusätzlich rotieren, um einen zusätz-
lichen Massageeffekt bereitzustellen. Hierzu ist ein innen verzahnter Zahnkranz 13 vorgesehen, 
der zusammen mit dem Drehteller 6 antreibbar ist. Die Massageglieder 7 sind entlang dreier 
konzentrischer Kreislinien um die Rotationsachse des Drehtellers 6 bzw. des Zahnkranzes 13 
angeordnet und miteinander verzahnt, sodass die Rotationsbewegung vom Zahnkranz 13 zu-
erst auf die äußersten Massageglieder 7 übertragen wird und von diesen auf die anderen Mas-
sageglieder 7. Die Massageglieder 7 sind so geführt und gelagert, dass sie sich nicht mit der 
Drehbewegung 14 des Drehtellers 6 mitdrehen. Die Massageglieder 7 weisen jeweils einen 
exzentrisch angeordneten Fortsatz 16 auf, der mit der nicht dargestellten Massageoberfläche 
des Massageelements 3 zusammenwirkt. Die translatorische Bewegung der Massageglieder 7 
parallel zur Rotationsachse des Drehtellers 6 bzw. des Zahnkranzes 13 wird durch Erhebungen 
8,9,10 erzielt, wie auch bei der in den Fig. 4 und 5 dargestellten Ausführung. 
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Patentansprüche  

1. Massagekopf, umfassend ein Gehäuse, ein eine Massageoberfläche aufweisendes flexib-
les Massageelement sowie ein Kupplungselement, welches mit einem Antriebselement an-
triebsmäßig verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Massage-
gliedern (7) vorgesehen ist, die in zumindest einer Richtung von einer ersten in eine zweite 
Position bewegbar angeordnet sind und in der zweiten Position mit dem Massageelement 
(3) zur lokalen Auslenkung der Massageoberfläche zusammenwirken, und dass das Kupp-
lungselement (5) im angetriebenen Zustand derart mit der Mehrzahl von Massagegliedern 
(7) zusammenwirkt, dass die Massageglieder (7) zeitlich versetzt zueinander von der ers-
ten in die zweite Position bewegt werden. 

2. Massagekopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Massageglieder (7) 
zur Hin- und Herbewegung zwischen der ersten und der zweiten Position translatorisch ge-
führt sind. 

3. Massagekopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungs-
element (5) einen rotierend antreibbaren Drehteller (6) mit Erhebungen (8,9,10), insbeson-
dere Rampen, umfasst, die beim Auflaufen auf die Massageglieder (7) zur Verlagerung 
derselben in die zweite Position mit diesen zusammenwirken. 

4. Massagekopf nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebungen 
(8,9,10) in Umfangsrichtung des Drehtellers (6) verteilt angeordnet sind, insbesondere in 
einem Abstand von 90° oder 180°.  

5. Massagekopf nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebungen 
(8,9,10) in voneinander verschiedenem radialen Abstand von der Rotationsachse des 
Drehtellers (6) angeordnet sind. 

6. Massagekopf nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in einem 
ersten radialen Abstand von der Rotationsachse des Drehtellers (6) angeordnete Erhebun-
gen (8) zu in einem zweiten radialen Abstand von der Rotationsachse des Drehtellers (6) 
angeordneten Erhebungen (9) im Umfangsrichtung versetzt angeordnet sind. 

7. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest zwei Massageglieder (7) entlang einer ersten kreisförmigen Linie angeordnet sind. 

8. Massagekopf nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei weitere 
Massageglieder (7) entlang einer zweiten kreisförmigen Linie angeordnet sind, die um die 
erste kreisförmige Linie konzentrisch verläuft. 

9. Massagekopf nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Massageglieder (7) in einer zur Rotationsachse des Drehtellers (6) parallelen Richtung 
translatorisch zwischen der ersten und der zweiten Position geführt sind. 

10. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kupplungselement (5) einen Rotationsantrieb für den rotierenden Antrieb zumindest eines 
der Massageglieder (7) aufweist oder ausbildet. 

11. Massagekopf nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Massageglieder (7) 
zur Hin- und Herbewegung zwischen der ersten und der zweiten Position translatorisch ge-
führt sind und dass wenigstens eines der Massageglieder (7) zusätzlich um eine in Rich-
tung der Hin- und Herbewegung verlaufende Rotationsachse rotierend gelagert ist. 

12. Massagekopf nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest 
eine Massageglied (7) als Zahnrad ausgebildet ist, das bevorzugt so angeordnet ist, dass 
es von einem Zahnrad des Kupplungselements (5) angetrieben werden kann. 

13. Massagekopf nach Anspruch 10, 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das als 
Drehteller (6) ausgebildete Kupplungselement (5) einen innen verzahnten Zahnkranz (13) 
aufweist, der mit dem wenigstens einen als Zahnrad ausgebildeten Massageglied (7) 
kämmt. 
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14. Massagekopf nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine mit 
dem Zahnkranz (13) des Drehtellers (6) verzahnte Massageglied (7) mit einem weiteren als 
Zahnrad ausgebildeten, radial weiter innen angeordneten Massageglied (7) verzahnt ist. 

15. Massagekopf nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wenigstens eine rotierend gelagerte, bevorzugt als Zahnrad ausgebildete Massageglied 
(7), und ggf. das weitere als Zahnrad ausgebildete Massageglied (7) einen exzentrisch an-
geordneten Fortsatz (16) aufweist, der mit dem Massageelement (3) zur lokalen Auslen-
kung der Massageoberfläche zusammenwirkt. 

16. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eines der Massageglieder (7) die Form eines Ringsegments aufweist. 

17. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Massageoberfläche Erhebungen, insbesondere Noppen aufweist. 

18. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Massageelement (3) im Wesentlichen aus einem Silikon besteht. 

19. Massagegerät, umfassend einen Massagekopf (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 18 
sowie ein mit dem Massagekopf (1) verbundenes Griffelement (2), welches ein mit dem 
Kupplungselement (5) antriebsmäßig verbundenes Antriebselement aufweist. 

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen  
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